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MaRgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3787)), zuletzt geéndert

am 4. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6, S. 1, 3).
LangenmaRe und Héhenangaben in Metern.

Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom Februar 2023.

Zu dem Bebauungsplan existiert ein stadtebaulicher Vertrag.
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Verordnung

iber den Bebauungsplan Barmbek-Nord 41
Vom 7. November 2023

Auf Grund von §10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3635), zuletzt geindert am
3. Juli 2023 (BGBI. I Nr. 176 S. 1, Nr. 214 S. 1), in Verbindung
mit §3 Absatz 1 sowie §5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststel-
lungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBI. S. 271), zuletzt gedndert am 9. Februar 2022
(HmbGVBIL. S. 104), §81 Absatz 2a der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI. S. 525, 563),
zuletzt gedndert am 20. Februar 2020 (HmbGVBIL. S. 148, 155),
§4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausfiih-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBL. S. 350, 402), zuletzt gedndert am 24. Januar 2020
(HmbGVBI. S. 92), in Verbindung mit §9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBI. I S. 2542), zuletzt geindert am 8. Dezember 2022
(BGBI. I S. 2240), §9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwasser-
gesetzes vom 24. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 258, 280), zuletzt
gedndert am 23. Januar 2018 (HmbGVBL. S. 19, 27), sowie § 1,
§2 Absatz 1, § 3 und {4 Nummer 3 der Weiteriibertragungsver-
ordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBI. S. 481), zuletzt
gedndert am 10. Mai 2022 (HmbGVBL. S. 328), wird verordnet:

§1

(1) Der Bebauungsplan Barmbek-Nord 41 fiir das Gebiet
Wiesendamm — Barmbeker Stichkanal — Nordgrenze des Flur-
stiicks 1952 — iiber das Flurstiick 1952 der Gemarkung Barm-
bek (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 427) wird festgestellt.

(2) Das maf3gebliche Stiick des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begriindung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht fiir jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begriindung kénnen beim
ortlich zustindigen Bezirksamt wihrend der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusidtzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, konnen sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermogensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschidigungsberechtigter Entschiddigung verlangen. Er
kann die Filligkeit des Anspruchs dadurch herbeifiihren,
dass er die Leistung der Entschidigung schriftlich bei dem
Entschidigungspflichtigen beantragt. Ein Entschidigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermogensnachteile eingetreten sind, die
Filligkeit des Anspruchs herbeigefithrt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach §214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Beriicksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
iiber das Verhiltnis des Bebauungsplans und des Fli-
chennutzungsplans und

¢) nach §214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mingel des Abwigungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegeniiber dem 6rtlich
zustandigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-

zung begriindenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach §214
Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind.

§2

Fiir die Ausfithrung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet werden Wohnungen gemifl §7 Absatz 2
Nummer 6 und 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3787),
zuletzt gedndert am 4. Januar 2023 (BGBIL. I Nr. 6 S. 1, 3),
sowie Ausnahmen fiir Wohnungen gemifl §7 Absatz 3
Nummer 2 BauNVO ausgeschlossen.

2. Im Kerngebiet werden Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes gemifl §7 Absatz 2 Nummer 2 BauNVO ausgeschlos-
sen.

3. Im Kerngebiet werden Tankstellen im Zusammenhang
mit Parkhiusern und Grofigaragen nach § 7 Absatz 2 Num-
mer 5 BauNVO sowie die Ausnahmen fiir Tankstellen
gemaf § 7 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO ausgeschlossen.

4. Im Kerngebiet sind Vergniigungsstitten (Wettbiiros,
Spielhallen und dhnliche Unternehmen) im Sinne von §1
Absatz 2 des Hamburgischen Spielhallengesetzes (Hmb-
SpielhG) vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBI. S. 505),
zuletzt gedndert am 17. Februar 2021 (HmbGVBI. S. 75,
77), die der Aufstellung von Spielgeriten mit Gewinnmog-
lichkeiten dienen, Verkaufsrdume und Verkaufsflichen,
deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln mit sexuellem
Charakter gerichtet ist, sowie Bordelle und bordellartige
Betriebe unzuléssig.

5. Im Kerngebiet sind nur solche Einzelhandelsbetriebe
zulidssig, die ein nahversorgungsrelevantes Sortiment auf-
weisen und eine Verkaufsfliche von 800 m? je Betrieb nicht
uiberschreiten. Nahversorgungsrelevante Sortimente sind:

— Nahrungs- und Genussmittel,
— Getrianke,

— Drogeriewaren,
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10.

11.

— Kosmetik, Parfiimerie,

— Pharmazeutische Artikel,
— Schnittblumen,

— Zeitungen, Zeitschriften.

Ausnahmsweise konnen untergeordnete gewerblich
geprigte Verkaufsstitten fiir andere Sortimente zugelassen
werden, wenn sie in einem unmittelbaren rdumlichen und
funktionalen Zusammenhang mit einem Gewerbe- oder
Handwerksbetrieb stehen (Werksverkauf) und die jewei-
lige Summe der Verkaufs- und Ausstellungsfliche nicht
mehr als zehn vom Hundert der Geschossfliche des Betrie-
bes betragt.

Im Kerngebiet ist eine Uberschreitung der Baugrenzen fiir
untergeordnete Bauteile wie Vordéicher und Erker aus-
nahmsweise zuléssig.

Die im Kerngebiet sowie in der privaten Griinfliche auf
dem Flurstiick 1952 der Gemarkung Barmbek festgesetz-
ten Gehrechte umfassen die Befugnis der Freien und Han-
sestadt Hamburg zu verlangen, einen allgemein zugéngli-
chen Weg anzulegen, zu unterhalten und der Offentlich-
keit zur Verfiigung zu stellen. Geringfiigige Abweichun-
gen von den festgesetzten Gehrechten konnen zugelassen
werden.

Im Kerngebiet sind iiber dem obersten zulidssigen Vollge-
schoss weitere Geschosse unzulissig. Erforderliche techni-
sche Aufbauten (zum Beispiel Haustechnik, Fahrstuhl-
uiberfahrten, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien,
Dachausstiege) sind bis zu einer Hohe von 2m ab Ober-
kante Dachhaut zulidssig. Sie miissen einen Mindestab-
stand von 2,50 m zur Dachaufienkante einhalten. Ausnah-
men fiir erforderliche Rettungswege und Anlagen fir
erneuerbare Energien sowie erforderliche technische Auf-
bauten, die zu dem als zwingend zweigeschossig ausgewie-
senem Innenhof ausgerichtet sind, kénnen zugelassen
werden. In dem mit ,,(e)* gekennzeichneten Bereich des
Kerngebiets sind erforderliche technische Aufbauten aus-
nahmsweise bis zu einer Hohe von 3m ab Oberkante
Dachhaut zuléssig.

Die Dachflichen sind als Flachdicher oder flach geneigte
Daicher bis zu einer Neigung von 15 Grad herzustellen. Sie
sind mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelba-
ren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft mindestens
extensiv zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind Fli-
chen fur technische Dachaufbauten und Dachausstiege
sowie Fliachen, die dem Brandschutz, der Belichtung, der
Be- und Entliftung oder die als Dachterrassen dienen. Es
sind jedoch mindestens 75 vom Hundert (v.H.) der Dach-
flichen eines Gebiudes zu begriinen. Eine Reduzierung
auf bis zu 65 v. H. kann nach folgender Mafigabe zugelas-
sen werden: je angefangene 5 v.H. Reduzierung ist der
durchwurzelbare Substrataufbau auf der jeweils verblei-
benden zu begriinenden Dachfliche um mindestens 3cm
zu erhohen. Begriinte Dachflichen unterhalb von mindes-
tens 50 cm iiber Substrataufbauoberkante aufgestinderten
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie und sonstigen
technischen Dachaufbauten konnen auf die Dachbegrii-
nungsfliche angerechnet werden.

Die mit ,,(d)“ bezeichneten AuBenwinde sind mit Schling-
oder Kletterpflanzen zu begriinen; je 2m Wandlidnge ist
mindestens eine Pflanze zu verwenden. Die Pflanzbeete
miissen mindestens 0,5 m? grof sein und mindestens 50 cm
durchwurzelbares Substrat aufweisen.

Im Kerngebiet sind Stellplitze nur in einer Tiefgarage
zuldssig. Die Tiefgarage sowie ihre Zu- und Ausfahrten
sind auch auflerhalb der festgesetzten iiberbaubaren

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Grundstiicksflachen zulidssig, dabei darf die Deckenober-
kante der Tiefgarage einschlieBlich Uberdeckung eine
Hohe von maximal 1,30m iiber 6ffentlicher Straflenver-
kehrsfliche nicht iiberschreiten. Ausnahmsweise konnen
maximal sechs Stellplétze oberirdisch zugelassen werden.

Im Kerngebiet sind an den mit ,,(b)“ bezeichneten Fassa-
den gewerbliche Aufenthaltsrdume (hier insbesondere die
Pausen- und Ruherdume) durch geeignete Grundrissge-
staltung den lirmabgewandten Gebiudeseiten zuzuord-
nen. Soweit die Anordnung an den vom Verkehrslirm
abgewandten Gebdudeseiten nicht moglich ist, muss fiir
diese Ridume ein ausreichender Schallschutz an Auflen-
tiren, Fenstern, Auflienwianden und Déchern der Gebdude
durch bauliche Mainahmen geschaffen werden.

Fiir die mit ,,(c)“ bezeichneten Gebiude ist der Erschiitte-
rungsschutz der Gebdude durch bauliche oder technische
MaBnahmen (zum Beispiel an Winden, Decken und Fun-
damenten) so sicherzustellen, dass die Anhaltswerte der
DIN 4150 (Erschiitterungen im Bauwesen), Teil 2 (Einwir-
kung auf Menschen in Gebiuden), Tabelle 1, Zeile 2
(Gewerbegebiete nach BauNVO) eingehalten werden. Die
DIN 4150, Teil 2, ist zu kostenfreier Einsicht fiir jeder-
mann im Staatsarchiv niedergelegt; Bezugsquelle der DIN
4150, Teil 2: Beuth Verlag GmbH. Zusitzlich ist durch
bauliche und technische Mafinahmen zu gewéihrleisten,
dass der sekundire Luftschall die Immissionsrichtwerte
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lirm vom
26. August 1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503),
gedndert am 1. Juni 2017 (BAnz. AT 08.06.2017 BS), nicht
uberschreitet.

Im Kerngebiet ist das auf den Grundstiicken anfallende
Niederschlagswasser in den Barmbeker Stichkanal einzu-
leiten, sofern es nicht gesammelt und genutzt wird.

Bauliche und technische Anlagen, wie zum Beispiel Drai-
nagen, die zu einer dauerhaften Absenkung des vegeta-
tionsverfiigbaren Grundwassers fithren, sind unzulissig.

Auf der mit ,,(a)“ bezeichneten Fliche sind mindestens
vier standortgerechte, mittelkronige Laubbidume in
Pflanztrogen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die
Biume miissen einen Stammumfang von mindestens
20cm in 1 m Hohe tiber dem Erdboden aufweisen. Im Kro-
nenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfliche
von mindestens 12m?2 und 1 m Tiefe anzulegen und zu
begriinen. Mindestens 15 v. H. der mit ,,(a)*“ bezeichneten
Fliache sind als offene Vegetationsfliche herzustellen.

Fiir den mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Baum ist
bei Abgang eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. Gelidn-
deaufh6hungen oder Abgrabungen im Kronenbereich des
Baumes sind unzulissig. Eine geringfiigige Abweichung
bei Neupflanzung vom festgesetzten Baumstandort kann
zugelassen werden.

Die festgesetzte private Grinfldche ist mit standortgerech-
ten Strduchern und Biumen zu bepflanzen. Der vorhan-
dene Baumbestand ist weitestgehend zu erhalten und lang-
fristig zu einem mehrschichtigen Geholz- und Baum-
bestand weiterzuentwickeln. Innerhalb der privaten
Grinfliche ist eine zusammenhidngende Treppenanlage
mit einer an der Boschungsunterkante gemessenen Maxi-
malbreite von 21 m zuléssig.

In der Boschung sind Baume mit Habitatfunktionen (zum
Beispiel Bruthohlen und Paarungsquartiere) fiir Vogel
oder Flederméuse zu erhalten. Wenn diese Baume auf-
grund der Verpflichtung des Grundeigentiimers zur Ver-
kehrssicherheit nicht erhalten werden konnen, ist die Ver-
kehrssicherheit durch Kroneneinkiirzungen unter Erhalt
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der Hohlungen wiederherzustellen. Andernfalls sind
artenschutzrechtliche AusgleichsmaBBnahmen zur dauer-
haften Sicherung der 6kologischen Funktion (CEF-Maf-
nahmen) umzusetzen.

Auflenleuchten sind zum Schutz von wild lebenden Tier-
arten ausschliefflich mit Leuchtmitteln mit warmweifler
Farbtemperatur, maximal 3000 Kelvin, zulidssig. Die
Leuchtgehiuse sind gegen das Eindringen von Insekten
geschlossen auszufithren und diirfen eine Oberflichentem-
peratur von 60 °C nicht iiberschreiten. Eine Abstrahlung
oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasser-
flichen, Geholze oder Griinflichen ist unzuldssig. Die
Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das fiir

21. Zur Vermeidung von Vogelschlag sind Flichen aus Glas

durch geeignete Maf’nahmen erkennbar fiir das Vogelauge
zu strukturieren beziehungsweise als Hindernis sichtbar
zu machen, wenn der Glasanteil der Fassade grofier als
75 v.H. ist oder zusammenhingende Glasflichen mit Glas-
scheiben von grofier 6 m? vorgesehen sind. Diese Festset-
zung gilt fiir Glasflachen, die zum Barmbeker Stichkanal
ausgerichtet sind und sich in unmittelbarer Umgebung zu
Geholzen und Gewissern befinden. Satz 1 gilt nicht fir
Schaufenster im Erdgeschoss.

§3

Fiir das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

die Beleuchtung absolut notwendige Maf} zu beschranken.  ungspldne aufgehoben.

Hamburg, den 7. November 2023.
Das Bezirksamt Hamburg-Nord

Herausgegeben von der Behorde flir Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg.
Druck, Verlag und Ausgabestelle Lutcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, — Telefon: 235129-0 — Telefax: 23512977.
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen. Bezugspreis fur Teil I und II zusammen jahrlich 75,- Euro. Einzelstucke je angefangene
vier Seiten 0,26 Euro (Preise einschlielich Mehrwertsteuer).



	Pläne und Ansichten
	A3 quer


